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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Handhaben eines Stapels von Blättern oder eines Teilstapels 
davon

(57) Das Verfahren und die Vorrichtung dient zum
Handhaben eines Stapels (6) von BIättern oder eines
TeilstapeIs davon zum Beschicken einer Schneidanlage
insbesondere eines Bogenrüttlers (4). Es wird zunächst

die Lage und Höhe des Stapels (6) erfasst, wonach der
Stapel (6) oder Teilstapel unter \/erwendung der zuvor
erfassten Lage- und Höhendaten zumindest abschnitts-
weise angehoben und von der Seite her gegriffen und
dann gehandhabt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Hand-
haben eines Stapels von Blättern oder eines Teilstapels
davon zum Beschicken einer Schneidanlage sowie eine
Vorrichtung zum Ausführen dieses Verfahrens.
[0002] Um die aus der Druckmaschine kommenden
bedruckten Blätter in der Schneidanlage weiterverarbei-
ten zu können, insbesondere in Stapeln exakt auf Maß
schneiden zu können, ist es erforderlich, die Blätter zu-
nächst einmal wieder in eine exakte Stapelform zu brin-
gen und auszurichten. Hierzu dienen sogenannte Bo-
genrüttler, auf welche die aus der Druckmaschine kom-
menden Blätter in Teilstapeln von beispielsweise 1 cm -
3 cm Dicke aufgelegt werden, nachdem sie von Hand
aufgefächert werden, um ein Aneinanderhaften benach-
barter Blätter zu vermeiden. Diese Tätigkeit erfolgt typi-
scherweise durch eine Bedienperson von Hand, was ar-
beitsintensiv und teuer ist.
[0003] Aus DE 27 42 159 A1 zählt es zum Stand der
Technik, mittels einer aufwändigen Spezialmaschine das
Auffächern von Teilstapeln und Beschicken des Bogen-
rüttlers zu automatisieren. Dies funktioniert jedoch nur,
wenn die Größe des zu verarbeitenden Papiers und die
Stapellage einigermaßen genau eingehalten werden
kann. Im Übrigen muss auch dieser Spezialmaschine
das Papier zugeführt werden, d. h. es muss manuell oder
maschinenunterstützt das aus der Druckmaschine in ei-
nem Stapel abgelegte Papier überführt werden. Solche
Spezialmaschinen sind nicht nur aufwändig und teuer.
Sie bedingen bei veränderlichen Papiergrößen auch
Rüstzeiten und sind somit nur für die Verarbeitung großer
Mengen von Papierstapeln im Wesentlichen gleicher
Größe geeignet.
[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, zum einen ein Verfahren zu schaffen,
das diese vorgenannten Nachteile vermeidet, insbeson-
dere gut automatisierbar ist. Des Weiteren soll eine ent-
sprechende Vorrichtung geschaffen werden, mit der das
erfindungsgemäße Verfahren ausgeführt und mit gerin-
gem technischen Aufwand Stapel und Teilstapel aus der
Druckmaschine unterschiedlicher Größe der Schneidan-
lage maschinell zugeführt werden können. Der verfah-
rensmäßige Teil dieser Aufgabe wird durch die in An-
spruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Der vorrich-
tungsmäßige Teil dieser Aufgabe wird durch eine Vor-
richtung mit den in Anspruch 5 angegebenen Merkmalen
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschrei-
bung und der Zeichnung angegeben.
[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Hand-
haben eines Stapels von Blättern oder eines Teilstapels
davon, wie er typischerweise von einer Druckmaschine
abgelegt wird, zum Beschicken einer Schneidanlage,
insbesondere eines Bogenrüttlers einer Schneidanlage,
sieht zunächst die Erfassung der Lage und der Höhe des
Stapels vor. Danach wird der Stapel oder Teilstapel unter
Verwendung der zuvor erfassten Lage- und Höhendaten

zumindest abschnittsweise angehoben und von der Sei-
te her gegriffen und dann gehandhabt.
[0006] Grundgedanke des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ist es, zunächst die wesentlichen Lageparameter
des Stapels zu erfassen, d. h. die Höhe des Stapels,
insbesondere die höhenmäßige Lage des obersten Blat-
tes des Stapels. Darüber hinaus sind die Lagekoordina-
ten wichtig, die zugleich auch die Abmessungen hinsicht-
lich Länge und Breite des Stapels umfassen können. Ent-
sprechend der ermittelten Lage und Höhe wird der Stapel
oder Teilstapel dann zumindest abschnittsweise, vor-
zugsweise im Bereich einer vertikalen Kante, angeho-
ben, d. h. geteilt und dann von der Seite her gegriffen.
Durch das Anheben des Stapels oder Teilstapels wird
ein Freiraum geschaffen, der ein Greifen von der Seite
her und somit eine nachfolgende Handhabung ermög-
licht. Das Erfassen von Lage und Höhe des Stapels bildet
dabei Grundlage für alle nachfolgenden Verfahrens-
schritte und ist insbesondere für die maschinelle und au-
tomatisierte Handhabung des Stapels oder Teilstapels
von entscheidender Bedeutung. Der Papierstapel kann
nämlich so, wie er aus der Druckmaschine abgelegt wird,
durch geeignete Transportmittel, beispielsweise einen
Gabelstapler, palettenweise zugeführt werden. Durch
die Lage- und Höhenerfassung kann dieser dann weit-
gehend unabhängig von Größe, Höhe und Anordnung
maschinell, d. h. automatisiert gehandhabt werden, in-
dem diese Daten dem Handhabungsautomaten überge-
ben werden. Auch sind die räumlichen Toleranzen zur
Anordnung des Papierstapels vergleichsweise groß.
[0007] Vorteilhaft wird der Stapel oder Teilstapel nach
dem Greifen und vor dem Ablegen z. B. auf dem Bogen-
rüttler zwangsgefächert. Da das Greifen von der Seite
des Stapels her erfolgt, ist der gegriffene Stapel oder
Teilstapel nur in den Randbereichen fixiert, wo eine ent-
sprechende Greifvorrichtung angreift. Werden nun die
Greifvorrichtungen zueinander bewegt, so ergibt sich in
einfacher Weise eine Zwangsbewegung der Blätter zu-
einander und damit das gewünschte Lösen etwaiger Ver-
klebungen.
[0008] Die aus der Schneidmaschine kommenden
Blätter sind typischerweise rechteckig. Zur Lageerfas-
sung des Stapels genügt es daher gemäß einer Weiter-
bildung des erfindungsgemäßen Verfahrens, vorzugs-
weise im Bereich der Oberseite an drei Seiten minde-
stens einen Randpunkt und an der vierten Seite minde-
stens zwei voneinander beabstandete Rand-Randpunk-
te zu erfassen, um die Lage des Stapels anhand der er-
fassten Punkte zu ermitteln. Mit diesen fünf Punkten ist
die Lage des Stapels und auch seine Abmessung hin-
sichtlich Breite und Länge definiert. Dabei ist es beson-
ders vorteilhaft, eine Vermessung des Stapels im oberen
Bereich durchzuführen, da für die weitere automatisierte
Handhabung zunächst nur der oberste Teil des Stapels
relevant ist und die darunter liegenden Bereiche ggf. spä-
ter erneut vermessen werden können. Anhand der er-
mittelten Lage bzw. Abmessungen des Stapels kann die
Steuerung sämtlicher Handhabungseinrichtungen erfol-
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gen.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Verfahrens wird, nachdem der Bo-
genrüttler der Schneidanlage mit einem Teilstapel be-
schickt worden ist, also nach dem Ablegen des Teilsta-
pels auf dem Bogenrüttler, der verbleibende Reststapel
zumindest hinsichtlich seiner Lage vermessen und zwar
in der Zeit, wenn der Bogenrüttler arbeitet. In dieser Zeit
kann ohnehin keine Zufuhr eines weiteren Teilstapels
oder Stapels erfolgen, weshalb es zweckmäßig ist, durch
Lageerfassung zu prüfen, ob der unter dem bereits ab-
gehobenen Teilstapel befindliche Stapel noch exakt die
gleiche oder eine dazu verschobene Lage hat. Auf diese
Weise können Verschiebungen innerhalb des Stapels er-
fasst werden, weshalb eine automatisierte Verarbeitung
und Handhabung auch von gescherten Stapeln möglich
ist.
[0010] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Hand-
haben eines Stapels von Blättern oder eines Teilstapels
davon, insbesondere zum Beschicken einer Schneidma-
schine, weist einen Gelenkarmroboter auf sowie Mittel
zum Erfassen der Lage und der Höhe des Stapels. Wei-
terhin sind Mittel zum Anheben und Greifen des Stapels
oder des Teilstapels und eine elektronische Steuerung
vorgesehen. Dabei sind die Mittel zum Erfassen der Lage
und der Höhe des Stapels sowie die Mittel zum Anheben
und Greifen des Stapels vorteilhaft am Arm des Gelenk-
armroboters angeordnet. Die erfindungsgemäße Vor-
richtung ermöglicht somit die automatische Beschickung
einer Schneidanlage, insbesondere eines Bogenrüttlers
einer solchen Anlage, ohne dass der aus der Druckma-
schine abgelegte Papierstapel an einer bestimmten Stel-
le präzise abzulegen oder zuvor manuell auszurichten
ist. Der Einsatz eines Gelenkarmroboters vereinfacht
den maschinellen Aufbau der Vorrichtung erheblich, da
alle wesentlichen Grundbewegungen der Vorrichtung
durch den Gelenkarmroboter ausgeführt werden kön-
nen, der kostengünstig einschließlich Steuerung verfüg-
bar ist, so dass die auf den vorliegenden Handhabungs-
prozess erforderlichen Anpassungen vergleichsweise
gering sind. Es kann also auf den Einsatz von Spezial-
maschinen, wie sie aus dem Stand der Technik bekannt
sind, weitgehend verzichtet werden. Es sind lediglich ent-
sprechende Mittel am Gelenkarmroboter vorzusehen,
die vergleichsweise kostengünstig hergestellt werden
können. Die elektronische Steuerung des Gelenkarmro-
boters kann dabei vorteilhaft genutzt werden, um zusätz-
liche Funktionen für die Handhabung eines Stapels oder
Teilstapels zu nutzen und insbesondere auch die Ver-
messungsdaten auszuwerten und weiterzuverarbeiten.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann zudem zum
Nachrüsten vorhandener Schneidanlagen eingesetzt
werden. Sie kann zudem auf Grund des geringen und
nur einseitigen Platzbedarfes jederzeit in eine Position
verfahren werden, welche auch die manuelle Beschik-
kung der Schneidanlage erlaubt.
[0011] Vorteilhaft wird als Gelenkarmroboter ein
Sechsachsengelenkarmroboter eingesetzt, da dieser die

notwendigen Freiheitsgrade und Bewegungen vorteil-
haft vollziehen kann.
[0012] Die Erfassung der Lage des Stapels, also der
Anordnung des Stapels im Raum, d. h. auch vorteilhaft
seine Erstreckung in Längen- und Breitenrichtung bezo-
gen auf einen Fixpunkt des Gelenkarmroboters kann in
einfacher Weise mittels mindestens eines optischen Ta-
sters erfolgen, der vorzugsweise so ausgerichtet ist, dass
er auf die Oberseite des Stapels gerichtet ist. Zweckmä-
ßigerweise sind jedoch zwei oder auch mehr optische
Taster vorgesehen, um mit wenigen Verfahrbewegun-
gen die Lage zu erfassen. Solche optischen Taster sind
insbesondere für die Papierhandhabung von Vorteil, da
sie berührungslos arbeiten. Es können jedoch auch me-
chanische Taster oder andere geeignete Sensoren zur
Lageermittlung eingesetzt werden. Die Lageerfassung
von der Oberseite ist zum einen maschinentechnisch be-
sonders günstig, zum anderen hat sie den Vorteil, dass
damit die Lage des Stapels in seinem oberen Bereich
erfasst wird, was für den nachfolgenden Greifvorgang
besonders wichtig ist, der in diesem Bereich stattfindet.
[0013] Alternativ kann die Lage und/oder Höhenerfas-
sung des Stapels mittels mindestens einer elektroni-
schen 2D- oder 3D-Kamera erfolgen. Eine solche Kame-
ra kann entweder am Gelenkarmroboter oder auch fest
im Raum installiert sein. Es zählt zum Stand der Technik,
aus den von der Kamera gelieferten Bilddaten Koordina-
tendaten des Stapels zu errechnen.
[0014] Vorteilhaft sind die Mittel zur Lageerfassung,
also der oder die optischen Taster, Kameras, Sensoren
oder dergleichen starr am Arm des Gelenkarmroboters
angeordnet und werden mittels des Gelenkarmroboters
zur Lageerfassung bewegt. Hierdurch ist zum einen eine
besonders einfache Erfassung der Koordinaten ohne
aufwändige Umrechnung erforderlich, zum anderen wer-
den die ohnehin vorhandenen Motoren des Gelenkarm-
roboters genutzt, um die entsprechenden Bewegungen
zu vollziehen. Es sind also keine weiteren beweglichen
Teile oder Motoren erforderlich.
[0015] Gemäß einer Weiterbildung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung sind die Greifer jeweils an Führungs-
schienen verfahrbar, vorzugsweise pneumatisch ange-
trieben angeordnet, wobei diese Führungsschienen starr
am Arm des Gelenkarmroboters sitzen und vorzugswei-
se einen rechten Winkel aufspannen, so dass dieser Be-
wegungsfreiheitsgrad längs der Schiene für die Greifer
ausreicht, um deren Anordnung über die Länge bzw.
Breite des Stapels zu ermöglichen. Die Zustellung erfolgt
vorteilhaft mittels des Gelenkarms selbst.
[0016] Zur Erfassung der Stapelhöhe ist vorteilhaft ein
optischer Taster vorgesehen, der parallel zur Stape-
loberseite gerichtet ist, so dass durch Anfahren seitlich
versetzt des Stapels von oben her die Oberseite des Sta-
pels und damit seine Höhe schnell und einfach erfasst
werden kann. Dabei ist unter Höhe des Stapels im Sinne
der vorliegenden Erfindung nicht die gemessene Höhe
des Stapels zu verstehen, sondern die Höhe der Ober-
seite des Stapels bezogen auf das Koordinatensystem
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des Schwenkarmroboters. Nur diese Höhe ist entschei-
dend für die Handhabung des oberen Teils des Stapels,
in der Regel eines Teilstapels, der zum Beschicken des
Bogenrüttlers vom Reststapel abgehoben und gehand-
habt werden soll.
[0017] Auch dieser Taster kann starr am Arm des Ge-
lenkarmroboters angeordnet sein, so dass die Abtastbe-
wegung von oben nach unten wiederum durch den Ro-
boter selbst erfolgen kann.
[0018] Vorteilhaft werden die wenigen, zum Anheben
und Handhaben des Stapels erforderlichen Bewegungs-
abläufe in die Steuerung der Roboterarmsteuerung inte-
griert. Auch für zusätzliche Steuermittel ist es zweckmä-
ßig, auf die Basis der Koordinaten der Roboterarmsteue-
rung zuzugreifen, um hier ein quasi einheitliches System
zu bilden und die Zahl der elektronischen und mechani-
schen Bauteile auf ein Minimum reduzieren zu können.
[0019] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 in Draufsicht eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung mit Papierstapel und einen Teil einer
Schneidanlage in Form eines Bogenrüttlers,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Vorrichtung gemäß Fig.
1,

Fig. 3 in perspektivischer Darstellung schräg von
oben den vom Arm des Roboters abgenomme-
nen Teil der Vorrichtung,

Fig. 4 den Teil gemäß Fig. 3 in perspektivischer An-
sicht schräg von unten,

Fig. 5 einen Schnitt längs der Schnittlinie A-A in Fig.
3 einer ersten Ausführungsform und

Fig. 6 eine zweite Ausführungsform in Darstellung
nach Fig. 5.

[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung besteht
aus einem Sechsachsen-Gelenkarmroboter 1, an des-
sen Gelenkarm über einen endseitigen An-
schlussflansch 2 ein Chassis 3 befestigt ist, welches wei-
tere, nachfolgend noch im Einzelnen beschriebene Bau-
gruppen/-teile trägt. Der Gelenkarmroboter 1 ist boden-
montiert und steht hier mit Abstand zu einem Bogenrütt-
ler 4, der Teil einer hier nicht im Weiteren dargestellten
Schneidanlage bildet, die zu beschicken ist. Neben dem
Gelenkarmroboter 1 und dem Bogenrüttler 4 ist im Be-
reich unterhalb des Chassis 3 (in Fig. 1) eine bodenste-
hende Palette 5 mit einem darauf abgelegten Papiersta-
pel 6 in Fig. 1 dargestellt, der mittels der Vorrichtung in
Teilstapeln von beispielsweise 1cm bis 2 cm Dicke von
dem Papierstapel 6 abzuheben, zwangszufächern und
schließlich auf dem Bogenrüttler 4 abzulegen ist.
[0021] Das Chassis 3, das bei der dargestellten Aus-

führungsform im Wesentlichen aus einer in Draufsicht
dreieckigen Tragplatte 7 mit einem davon aufkragenden
Rohrabschnitt 8 mit Gegenanschlussflansch 2 gebildet
ist, ist hier nur beispielhaft zu verstehen. Die Chassis-
Konstruktion kann aus beliebigen geeigneten Bauteilen,
insbesondere fachwerkartig aufgebaut sein.
[0022] An der im Betrieb zum Stapel hin gerichteten
Unterseite des Chassis 3 sind zwei optische Taster 9
vorgesehen, mit der die Lage und somit auch die Größe
(Länge und Breite) des darunter befindlichen Papiersta-
pels 6 abtastbar ist. Die optischen Taster 9 sind so an-
geordnet, dass sie nach unten frei strahlen können, so
dass ihre Strahlen je nach Anordnung entweder auf den
Papierstapel 6 an seiner Oberseite auftreffen oder da-
neben, was in der (nicht dargestellten) Steuerung/Rege-
lung der Vorrichtung registriert wird. Hierzu wird das
Chassis 3 mit den daran befindlichen Tastern 9 mittels
des Gelenkarmroboters 1 in einer Stellung mit Abstand
über dem Papierstapel 6 so verfahren, dass jeweils ein
optischer Taster 9 zwei Punkte abtastet, die jeweils auf
einer den Stapel 6 begrenzenden Linie liegen. Darüber
hinaus werden von einer dieser Linien zwei Punkte ab-
getastet, so dass die Lage des obersten Blatts des Sta-
pels 6 bei einem typischerweise rechteckigen Bogen de-
finiert und erfasst ist. Zugleich definiert und erfasst ist
damit Länge und Breite des Stapels 6. Diese Koordinaten
werden in der Steuerung/Regelung des Gelenkarmrobo-
ters 1 gespeichert und bei den nachfolgenden Steuer-
vorgängen berücksichtigt.
[0023] Zur Erfassung der Höhe des Stapels 6 ist ein
optischer Taster 10 vorgesehen, dessen Taststrahl in
Richtung zum Stapel, jedoch parallel zur Oberseite ge-
richtet ist und der ebenfalls fest mit dem Chassis 3 ver-
bunden ist. Zur Erfassung der Höhe des Stapels 6 wird
das Chassis 3 mit dem daran befindlichen Taster 10 von
oben kommend mittels des Gelenkarmroboters 1 so lan-
ge nach unten bewegt, bis der Taster 10 eine Seitenflä-
che des Stapels 6 registriert und somit die höhenmäßige
Lage der Oberseite des Stapels 6 erfasst. Diese Koordi-
naten werden in der Steuerung/Regelung des Gelenk-
armroboters 1 gespeichert und bei den nachfolgenden
Steuervorgängen berücksichtigt.
[0024] An der Unterseite des Chassis 3 ist ein Stapel-
teiler 11 angebracht, der zum Stapel hin keilförmig aus-
gebildet ist und entweder, wie anhand von Fig. 6 darge-
stellt, um eine horizontale Achse 12 schwenkbar am
Chassis 3 oder gemäß Darstellung nach Fig. 5 linear
verfahrbar angeordnet ist. Hierzu ist bei der Ausfüh-
rungsvariante gemäß Fig. 5 eine schräg zur Tragplatte
7 angeordnete Schiene 14 vorgesehen, längs der der
Stapelteiler 11 verfahrbar ist. Die Vorrichtung ist so aus-
gerichtet und angeordnet, dass nach erfolgter Erfassung
von Höhe und Lage des Papierstapels 6 der Stapelteiler
11 mit seiner vorderen Flachseite 15 beim Schwenken
(Fig. 6) bzw. Linearbewegen (Fig. 5) im Bereich einer
vertikalen Kante 16 in den Stapel 6 einfährt, d. h. diesen
im Eckbereich untergreift und anhebt.
[0025] Damit sich der Stapel beim Einstechen des Sta-
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pelteilers 11 bzw. beim nachfolgenden Einfahren der
Greifer 20 nicht verschiebt, ist an der Tragplatte 7 eine
Andruckeinrichtung in Form eines pneumatischen Zylin-
ders 17 mit einer endseitig daran befestigten Andruck-
platte 18 vorgesehen, und zwar mit Abstand zum Sta-
pelteiler 11, derart, dass die Andruckplatte 18 stets mit
ausreichendem Abstand zum Stapelteiler 11 sowie auch
den Greifern 20 angeordnet ist.
[0026] Weiterhin sind an der Unterseite der Tragplatte
7 zwei im 90°-Winkel parallel zu den kurzen Seiten der
Platte 7 angeordnete Führungsschienen 19 angebracht,
welche die längs dazu verfahrbare Greifer 20 tragen. Die
Greifer 20 sind zangenartig ausgebildet und weisen ei-
nen unteren und einen oberen Klemmteil auf, die pneu-
matisch zum Zwecke des Klemmens aufeinander zu be-
wegbar sind. Sie können zudem an den Führungsschie-
nen 19 motorisch verfahren sowie verschwenkt werden.
[0027] Die Steuerung sämtlicher Funktionen der am
Chassis 3 angebrachten Baugruppen/-teile erfolgt zen-
tral über die Steuerung des Gelenkarmroboters 1. Nach
Absetzen eines auf der Palette 5 befindlichen Papiersta-
pels 6 in einem Bereich, wie er in Fig. 1 beispielhaft dar-
gestellt ist, fährt der Gelenkarmroboter 1 zunächst in ei-
ner hohen Position über der maximal zulässigen Stapel-
höhe diesen so ab, dass mittels der optischen Taster 9
die Lage des Stapels 6 in Bezug auf den Gelenkarmro-
boter 1 und somit auch die Länge und Breite der zu ver-
arbeitenden Blätter erfasst wird. Sodann wird unter Be-
rücksichtigung der Lage mittels des Gelenkarmroboters
1 das Chassis 3 nach unten verfahren, bis mittels des
Vertikaltasters 10 die Höhe, also die Oberseite des Sta-
pels 6 erfasst ist. Unter Berücksichtigung dieser Lage-
daten fährt dann der Gelenkarmroboter 1 in eine bestim-
mungsgemäße Stellung, in welcher der Stapelteiler 11
mit geringem Abstand vor einer vertikalen Kante 16 des
Papierstapels 6 angeordnet und die Führungsschienen
19 etwa mit den Seiten des Papierstapels fluchten. So-
dann wird der Stapel 6 durch Druckbeaufschlagung des
Zylinders 17 fixiert. Danach wird bei der Ausführung ge-
mäß Fig. 5 mittels eines Linearantriebs der Stapelteiler
11 längs der Schiene 14 von der Ecke aus in die vertikale
Kante 16 des Stapels 6 hineingefahren. Bei der Ausfüh-
rung gemäß Fig. 6 erfolgt dies durch Ausfahren des
Pneumatikzylinders 21, wodurch ein Hebel 22 um die
horizontale Achse 12 verschwenkt wird, an dessen un-
terem Ende der eigentliche Stapelteiler 11 sitzt.
[0028] Es können bei beiden Ausführungen vorzugs-
weise an der Oberseite des Stapelteilers 11 Anschläge
aus elastischem Material vorgesehen sein, die die Ein-
dringtiefe des Stapelteilers 11 begrenzen.
[0029] Beim Einstechen des Stapelteilers 11 hebt die-
ser aufgrund seiner Geometrie und Anordnung einen Teil
des Stapels (Teilstapel), bzw. wenn es der letzte Teil ist,
den Stapel (Reststapel) selbst im Randbereich an, so
dass die Greifer 20 in diesem Bereich eingeführt werden
können. Diese werden dann längs der Schienen 19 ver-
fahren und in vorbestimmter Stellung kraftbeaufschlagt,
so dass sie den Teilstapel bzw. Stapel randseitig klem-

men. Dann wird der Stapelteiler 11 zurückgefahren, und
die Handhabung des abgehobenen Teilstapels beginnt.
[0030] Zum Auffächern des Teilstapels werden die
Greifer 20 motorisch verschwenkt, so dass eine Zwangs-
fächerung erfolgt, welche aneinander haftende Blätter
löst. Mittels des Gelenkarmroboters 1 wird dann das ge-
samte Chassis 3 mit den daran befindlichen Baugruppen
und dem Teilstapel um 90° geschwenkt und in eine Po-
sition über dem Bogenrüttler 13 gebracht, wonach die
Greifer 20 öffnen und zur Freigabe des Teilstapels nach
unten ausschwenken, so dass dieser Teilstapel auf dem
Tisch des Bogenrüttlers 4 zu liegen kommt, wo er wei-
terverarbeitet und schließlich der Schneidmaschine zu-
geführt wird. Dabei werden auf dem Bogenrüttler 4 nach-
einanderfolgend mehrere Teilstapel übereinander gesta-
pelt. In der Zeit, in der der Bogenrüttler 4 arbeitet, kann
eine Beschickung mit einem weiteren Teilstapel nicht er-
folgen. Diese Zeit wird genutzt, um den verbleibenden
Reststapel 6 erneut wie vorbeschrieben hinsichtlich Lage
und Höhe zu vermessen.
[0031] Die aus dem Pneumatikzylinder 17 und der An-
druckplatte 18 bestehende Andruckeinrichtung wird ty-
pischerweise vor dem Einstechen des Stapelteilers 11
aktiviert. Eine solche aktivierte Stellung ist in Fig. 6 dar-
gestellt. Dann drückt die Andruckplatte 18 von der Ober-
seite auf den Stapel, erhöht somit die Reibung innerhalb
des Blattstapels, so dass sowohl das Einstechen des
Stapelteilers als auch das nachfolgende Einfahren der
Greifer 20 die Stapellage nicht verändert. Erst nach
Schließen der Greifer wird die Andruckplatte wieder ent-
lastet und kehrt in die in Fig. 5 dargestellte Position zu-
rück.
[0032] Wie insbesondere Fig. 1 verdeutlicht, kann die
gesamte Vorrichtung durch beispielsweise Drehen des
Gelenkarmroboters um seine vertikale Achse um 90°
oder 180° aus dem Zugriffsbereich des Bogenrüttlers 4
verfahren werden, um diesen in anderer Weise, z. B.
manuell zu beschicken. Darüber hinaus kann die Vor-
richtung wahlweise zur Beschickung von rechts oder von
links genutzt werden.

Bezugszeichenliste

[0033]

1 - Gelenkarmroboter
2 - Anschlussflansch
3 - Chassis
4 - Bogenrüttler
5 - Palette
6 - Papierstapel
7 - Tragplatte
8 - Rohrabschnitt
9 - optische Taster
10 - optischer Taster, vertikal
11 - Stapelteiler
12 - horizontale Achse
14 - Schiene
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15 - Flachseite
16 - vertikale Kante
17 - Pneumatikzylinder
18 - Andruckplatte
19 - Führungsschienen
20 - Greifer
21 - Pneumatikzylinder
22 - Hebel

Patentansprüche

1. Verfahren zum Handhaben eines Stapels (6) von
Blättern oder eines Teilstapels davon zum Beschik-
ken einer Schneidanlage, insbesondere eines Bo-
genrüttlers (4), bei dem zunächst die Lage und Höhe
des Stapels (6) erfasst wird, wonach der Stapel (6)
oder Teilstapel unter Verwendung der zuvor erfas-
sten Lage- und Höhendaten zumindest abschnitts-
weise angehoben und von der Seite her gegriffen
und dann gehandhabt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Stapel (6)
oder Teilstapel nach dem Greifen und vor dem Ab-
legen zwangsgefächert wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehende Ansprü-
che, bei dem zur Lageerfassung eines Stapels (6)
von rechteckigen Blättern vorzugsweise an der
Oberseite an drei Seiten mindestens ein Randpunkt
und an der vierten Seite mindestens zwei voneinan-
der beabstandete Randpunkte erfasst und die Lage
des Stapels (6) anhand der erfassten Punkte ermit-
telt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem der Bogenrüttler (4) der Schneidanlage
beschickt wird und bei dem nach Ablegen eines Teil-
stapels auf dem Bogenrüttler (4) in der Zeit, wenn
der Bogenrüttler (4) arbeitet der verbleibende Rest-
stapel zumindest hinsichtlich seiner Lage vermes-
sen wird.

5. Vorrichtung zum Handhaben eines Stapels von Blät-
tern oder eines Teilstapels davon, insbesondere
zum Beschicken einer Schneidanlage, mit einem
Gelenkarmroboter (1), mit Mitteln zum Erfassen der
Lage und Höhe des Stapels (9, 10), mit Mitteln zum
Anheben (11) und Greifen (20) des Stapels (6) oder
des Teilstapels und mit einer elektronischen Steue-
rung.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, bei der ein Sechsach-
sen-Gelenkarmroboter (1) vorgesehen ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der zur Erfassung der Lage des Stapels
(6) mindestens ein vorzugsweise zur Oberseite des

Stapels (6) gerichteter optischer Taster (9) vorgese-
hen ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der zur Erfassung der Lage und/oder
Höhe des Stapels mindestens eine elektronische
2D- oder 3D-Kamera vorgesehen ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die Mittel zur Lageerfassung (9)
starr am Arm des Gelenkarmroboters (1) angeordnet
sind und mittels des Gelenkarmroboters (1) zur La-
geerfassung bewegt werden.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der am Arm des Gelenkarmroboters (1)
zwei vorzugsweise einen rechten Winkel aufspan-
nende Führungsschienen (19) starr angeordnet
sind, an denen Greifer (20) verfahrbar angeordnet
sind.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der zum Erfassen der Stapelhöhe ein
optischer Taster (10) vorgesehen ist, welcher etwa
parallel zur Stapeloberseite gerichtet ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der der optische Taster (10) zum Erfas-
sen der Stapelhöhe starr am Arm des Gelenkarm-
roboters (1) angeordnet ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei der die elektronische Steuerung auf der
Basis der Koordinaten der Roboterarmsteuerung ar-
beitet.
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